
WASSERTARIF 
 
 
Die Delegiertenversammlung bzw. der Vorstand der WGF erlässt gestützt auf Artikel 32 ff 
des Wasserversorgungsreglementes vom 1.1.2017 folgenden Tarif. 
 
 
 I. Einmalige Gebühren 

 
 
Anschlussgebühr 

Artikel 1 
Die Anschlussgebühr wird nach den installierten Belastungswerten 
(BW) gemäss SVGW berechnet. 

 
Sie beträgt pro Belastungswert  CHF     200.00 

  
 Es werden in jedem Fall mindestens 10 BW berechnet. 
  
 
Einmalige Löschgebühr 

Artikel 2 
Die einmalige Löschgebühr einer nicht angeschlossenen Baute oder 
Anlage im Bereich des Hydrantenperimeters wird pro Kubikmeter 
umbauten Raum berechnet. 
 
Pro Kubikmeter umbauten Raum             CHF        4.00 

  
 

 II. Jährliche Gebühren und ungemessene Wasserbezüge 
 

 
Grundgebühr 

Artikel 3 
1 Die jährliche Grundgebühr setzt sich aus Grundgebühr pro 
Wasseranschluss und Wohnungs- bzw. Gewerbegebühr zusammen.  
 
Jährliche Grundgebühr pro Wasseranschluss CHF     150.00 
Jährliche Wohnungsgebühr                    CHF     150.00 
Jährliche Gewerbegebühr CHF     100.00 

 
 

Verbrauchsgebühr 2 Die jährliche Verbrauchsgebühr beträgt 

pro Kubikmeter Wasserbezug  CHF         2.50  
Jährliche Löschgebühr 3 Die jährliche Löschgebühr einer nicht angeschlossenen Baute oder 

Anlage im Bereich des Hydrantenperimeter wird pro Wohnung und pro 
Gewerbe berechnet  

 Pro Wohnung oder Gewerbe                               CHF       50.00 
 

 
Ungemessene 
Wasserbezüge 

Artikel 4 
Für ungemessene Wasserbezüge (Bauwasser, Einmessen und andere 
vorübergehende Wasserbezüge) wird eine Grundgebühr erhoben.  

 1 Bauwasser Kostenanteil pauschal                     CHF      150.00 
2 Einmessgebühr Kostenanteil pauschal              CHF      300.00 
3 Zählermiete für Wasserbezug ab Hydranten 
Inkl. 20 Kubikmeter Wasserbezug                        CHF      150.00 
 
 

 
Sonderfälle 
 

Artikel 5 
Entscheid des Vorstandes nach Massgabe des Wasserverbrauchs. 
  



 
Mehrwertsteuer 

Artikel 6 
Die Mehrwertsteuer ist in den Ansätzen der Gebühren nicht inbegriffen. 
 

  
 III. Schlussbestimmungen 

 
 
Zuständigkeiten 
 

Artikel 7 
Für die Tarife gemäss Artikel 1 und 2 ist die Legislative, für die 
restlichen Bestimmungen die Exekutive der Wasserversorgung 
zuständig. 

  
 
Inkrafttreten 

Artikel 8 
1 Dieser Tarif tritt am 1. Januar 2018 in Kraft. 

 2 Mit dem Inkrafttreten werden alle mit diesem Tarif im Widerspruch 
stehenden früheren Vorschriften aufgehoben. 

 Insbesondere aufgehoben wird: 
  
 Wassertarif vom 1.1.2016 
 
 
 
 
 
 
 
So beschlossen durch die zuständigen Organe am 12.Dezember 2017 
 
 


